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BERICHT VON RONALD AUGUSTIN ÜBER DIE ZWANGSERNÄHRUNG

10.10.1974
heute war zwangsernährung - eine wahnsinnstortur . ich wurde in den nebenraum auf
einen normalen stuhl gezerrt, die arme auf dem rücken im "transportgriff" durch zwei
bullen; auf meine knie setze sich ein fetter bulle, d~efüße wurden festgehalten und
mein kopf.
dann ein dicker schlauch durch den mund/speiseröhre, und dann drückte ein arzt von
draußen, dr. otten, celle, der bei diesem ersten mal besonders brutal vorging, den
brei per trichter durch den schlauch. der brei war aber viel zu fest, sie mußten wasser
dazurühren und das zeug runterdrücken durch kneten des schlauchs.
ich habe den brei aber kaum runtergekriegt, habe immer das gefühl gehabt abzukratzen,
und das zeug ist mir dauernd wieder hochgekommen. ich habe keine luft gekriegt, weU
weil mir die nase verstopft war. das ganze hat mindestens 5 minuten gedauert, wenn
nicht länger. die speiseröhre ist verletzt, ich kann nur mit schmerzen schlucken.

als die mästung vorbei war, war mein ganzer körper gelähmt, eine art muskelkrampf
(tetanie, behauptete ein arzt). ich konnte mich überhaupt nicht bewegen, de hände
waren vollkommen verkrampft, ich sah aus wie ein spastiker. diese l~hmung hat unge
fähr eine halbe 'stunde gedauert. es ist mir ein rätsel, was das genau war und wie es
entsteht. die bullen haben die gelegenheit gleich ausgenutzt, um mir noch per infusion
je einen halben liter traubenzucker und elektrolytlösung zu verpassen.

das bewußtsein habe ich nicht verloren. das ganze wurde unheumlich zynisch abge
zogen. dieser otten ist ein besonders schweinischer arzt, freute sich einfach, das so
qualvoll wie möglich zu machen, und das so lange wie möglich dauern zu lassen, 5min.
ist absolut nicht übertrieben - ich hatte das geftihl, daß es mindestens 1/4 stunde lang
dauerte.
die zwangsernährung begaDlum ca. 16 uhr, das ende der infusion war um 18 uhr.
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Rechtsanwalte

OR. KLAUS CROISSANT
JÖRG LANG

7 STUTTGART - KÖNIGSTRASSE 318
Tdeton 296356,294387

An die
Staatsanwaltschaft

bei dam LandC]crlcht

3000 H a n n 0 ver

7000 Stuttgart, den 14. 10. 1974
Y/w

Neue An.chrlft.

7000Stuttgart 1, Lang-Str. 3

Namens und im Auftrag des Gefangenen

Rana1d A U G U S TIN ,

gebe 20. 11. 1949 in Amsterdam,

z.zt. in Untersuchungshaft in der
Justlzvollzugs~lstalt Hannover,

erstattQ ich

S T R A"F A N Z E I G E

ge~en den Arzt Dr. roed. ortEN, Hannover,

wogen gofährlicher Körporverletzunq

'aufgrund des nachstellenden Sachverhal ws I

Der Gefwlgene befindet &ich seit dem 13. 9. 1974-
in einem unbefristeten Hungerstreik, dessen Ziel

&8 ,ist, dio Abschnffung der nunmehr seit Jahren

anhaltenden Sonderbehandlung zu erre.ichen. Oiea.

Sonderbehandlw19 ist durch das raffinierte In
struril.ent.i".riw:\ihrer 1>1aBnahmen nichts anderes als
Folter und Vernichtungshaft.
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AmDonnerstag, den 10. 10. 1974, wurde 6er Gefangeno
m1~richterlicher Genehmiqunqzwangsweise ern!hrt.
Diese Zwangaerllährung varletzte durch die Art ihrer

AuaführunfJ in Srober Weise d1. elementarsten Regeln

der lrztlichen KWlIst.

Gegen 16.00 Uhr wurde der Gefangene VOn zwei VollzugG

beaJ.\.\tenim Transportgriff in einen Raumneben ••einer
Zelle gezerrt und dort auf einen Stuhl verfrachtet.

Um Bewegungen zu verhindern, setzte slch ein fetter

Vollzu9sbe~ter auf die Knie des Gefangenen, desaen

Kopf und ruae von weiteren Bedienatcten festgehalten

wurden. Der von der Vollzuysanstalt Inlt der Zwangscrniih
rung beauftragto Arzt nan~ns or. Otten schob dem Gcfan

genen in d1c~er Situation einen dicken Schlauch durch

den Jl1undin die Speiseröhre. Dc1n\ Hereindrückün aes W":hr
brels lIlittels einl3& 'l'richt.ers stellte sich heraus, daß

der Brei viel zu fest WUrf Dem ljH.hrbrei wurde desll.l:lb

liasirer WlterljElrUhrt. l:::1n..Here1ndrUcken des Breis in die

SpclserlJhro ueB Gefansencn 9clanq auch aut die~eITl.t;cgc
Dur dadurch, daß der Ar"t \Lnd ticine H11fflpcrsonen den

Schl~uch kneteten.

Infolqe d.(,r Dicke des Schlauches und der Festigkeit (k~
Breis gollUlq es dem GEofiUlgenen nicht, die Nb.hrung zu

5chluckenl Der Brei k~~ ihm 6~ändi9 wieder hoch, sciu0

Nase v€.rstopfte sich, und er bekam keine Lurt 11·{;lIr.

Der Gefan9~ne hatte währclld der Z\"t1nSfacrn~ihrung ,ius \.1.', ..,

f.,ntitiche Gefühl, er werde ersticken. Als die Tortur 1,:<"':;1

5 bis 10 Minuten vorUber w~r, konnte sich dt:r Ge!",ng~.n~
nicht ItlChr bewegen. Sein ganzer K~rper "f/hr durch einen
Kuskelkraopf (Tetanie) gelähmt, er qlich einem Spa6tik,r.

Oie LHhmung eJing erst nach etwa 30 Hinuten :ii'.urUck. r,'.,n;'Gh

-~---------_.----------_..•_-~----
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erhielt der Gefangeno noch eine Infusion,. die bis etwa

18.00 Uhr andauerte.

Die Speiseröhre des Gefangenen ist duroh die beBondera

qualvolle Art der Zwangsernährung erheblich verletst

worden, Der Gefangene kann seitdem nur noch unter star

ken Schmerzen schlucken.

Der Gefangene konnte während der beschämenden Prozedur

bemerken, daß die Quälerei dem Arzt ein geradezu sadisti

sches Vergnügen bereitete, das er so lange wie möglich

ausdehnte.

Die nicht lege artis durchgeführte Zwangsernährung stellt

eine schwere Körperverletzung dar. Der einzi<] rechtlich

Abgesicherte Zweck der Zwangsernährung besteht &_rin, den

Gefangenen vor dem Hungertod zu bewahren. Schon hieraus

erg-ibt &ich die Verpflichtung eines die ZW8ngserrlährung

durchführenden Arztes, die Maßnahme mit den medizinisch

jeweils schonendsten Mitteln zu bewerkstelligen. Hierzu

gehört in erster Linie die Verwendung von Sonden, wie sie

1m klinischen Bereich :".3ider kÜnstlichen Ernährung Üblioh

sind und bei deren Verwendung die Gefahr von Verletzungen

und Traumatisierungen der Schleimhäute 80 gering wie nur

irgend n~glich 1st. Im Bereich der Krztlichen Versorgung

werden insoweit bei kUnst11chen Ern!hrung~ Sonden mit

einem DurchmeFser von 14 - 16 Charrieres, der hier ein

schlägigen Maßeinheit, verwendet, die gegebenenfalls auch

durch die Nase eingeführt werden können.

Ich bitte, mir das Akten~eichen mitzuteilen, unter dem

das Er.mittlungsverfahren dor~ geführt wird.

Rechtsanwalt

gez. ~1. ~I v;::..~ant
(Or.Croi8san t)
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Staatsanwaltschaft
bel dem Landgericht.

G.schäfts~Nr.:

12'Js 900/74

3 Hannover 1, den 17. Dezember 1974
Volgcrsweg 65
'Durchwahl (0511) 1926-
Vermittlung 19 26 ~1

r
BItte t..1 allen Schreiben angebeni

Staall_a1tachdt b. d. I andgerjcht, 8 Hannover. Vojgeraweg IISI

Herrn Rechtsanwalt

,Dr~ Klaus C r 0 i's san t

7 S tut t g a.r t 1

Lange Straße 3
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.Auf Ihre namens des Untersuchungsgefangenen Ronald Augustin

erstattete Strafanzeige vom 14.10.1974 gegen Dr.med. Otten

wegen Körperverletzung.

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben,' daß der Be-...

.schuldigte bei der Zwangsernährung des Untersuchungs gefEijenen,

Augustin am 10.10.1974 di~ Regeln der'ärztli~hen Kunst ver
letzt hat. Gegen eine dera~tige Annahme spricht vielmehr, daß

~ o' •

der Beschuldigte den Gefangenen sm 12.10.1974 in gleicher Weise, ,
zwangs ernährte und seine Verfahrensweise von dem zugezog~nen

Ernährungsspezialisten Prof. Dr. Canzler nicht gerUgt oder kor-

rigiert wurde. , '.

, .

D~e,Frage kann aber letztlich offen bleiben~ Es läßt s~ch näm-
lich nicht mit hinr~ichender Sicherheit nachweisen, daß Herr

. Augustin bei der gerüg~en Zwangsernä~g mehr als notwendig

und durch den ~eschluß des Landgerichts Osnabrück vom 3.10.1974

ger~chtfertigt körperlich beeinträchtigt'oder gar verletzt

wurde. Herr'~ugustin,hat die nunmehr behauptete Ve~letzung sei

.ner Speiseröhre weder sofort noch spätE'r.den für die medizini--

sche Betreuung zuständigen- Anstaltsärzten gemeldet. Jetzt ver-I •.. '. ,
spr~cht eine entsprechende Untersuchung keinen Erfolg mehr.

Ich habe das Verfahren daher mangels hinreichenden Tatverdachts

eingestellt.

ItA.W. D 1



Am 14.10.74 ist Ronald Augustin von Hannover in das Knastlazarett in Lingen/Ems
verlegt worden. Am 10.10. 74 haben die zuständigen Richter am Landgericht Osna
brück grundsätzlich einer Verlegung in eine· Lazarettabteilung eines anderen Knasts
zugestimmt. Darin heißt es: "Die Zustimmung ist erforderlich. weU eine Zwangs~:
ernährung des am 13.9.74 in den Hungerstreik getretenen Angeschuldigten wahrschein
lich in der JVA Hannover nicht möglich sein wird. "

Tatsächlich ist Ronald Augustin in Lingen nicht zwangsernährt worden. sondern ihm
wurde das Trinkwasser entzogen,um seinen Hungerstreik zu brechen. Dafür kam
offensichtlich nur der Knast in Lingen in.frage.

Te.1~~~ vc,,", RechiSOJ\"",~H·

lA~ q.!j:, Q.", dClS Lo.wf~eh'ch.+

l.(,lQ,~ Cl'O\ UOU,I\,+ ~~ l~. (0.

Os."'@•...~CU, ~""~ e.•...2. :

Verhindern Sie die Ermordung von Ronald Augustin durch Wasserentzug.

Beenden Sie den Mordversuch durch Anordnungnach § 119.
Handeln Sie sofort!
Augustin ist seit dem 14.10. ohne Wasser. Es ist keine Minute Zeit zu verlieren.
Sie sind sonst Mittäter des Mordversuchs durch Unterlassen. _
Durch den Wasserentzug ist die Situation gegeben. in der alle Hungerstreikenden
in den Durststreik treten, wie illrike Meinhofam 13.9. 1m Baader-Befrelungs
Prozess ankündigte.

gez. Croissant



Der Wasserentzug bei Ronald Augustin über 3 1/2 Tage setzt die Sonderbehand
lung in der Sonderbehandlungfort: nach 5monatiger sozialer Isolation und sen
sorischer Deprivation im Toten Trakt, nach 5 Monaten ohne jeden Anwaltsbe
such, der durch den Glaskasten nicht möglich und der einzige menschliche Kon-
takt war, ist der Trinkwasserentzug im Hungerstreik die Spitze der Vernichtung.
Was 5 Monate totale Isolation nicht schaffen konnten, wollten Justiz und Bu.ndes
kriminalamt jetzt erreichen: den Gefangenen aus der RAF Ronald Augu.st1nzur
Aufgabedes kollektiven Hungerstreiks zu zwingen, d. h. ihn aus dem Kollektiv
RAF herauszubrechen, den Kämpfer über die Aufgabedes Hungerstreiks zu zer
brechen oder zu ermorden.
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KURT GROENEWOLD
DR. FRANZ JOSEIf DEGENHARDT
RAINER KÖNCKE
RECHTSANWÄLTE

RAe. Groenewold. Dogen"ardl. Köncke 2 HH 19.Osterslr 120.

PRESSEMITTEILUNG

2 HAMBURG 18, 1 . November 1974.
O"lerslraße 120
Telefon: 492915 + 492455

Geflchllökeslen 162

afG Hamburg Kto. 11663194/50
PSchKlo. Hamburg 211635 - 200

KG/Je.

Falsch ist die Behauptungvon Staatssekretär BARTSCHvom niedersächsischen
Justizministerium, der holländische Staatsangehörige RONALDAUGUSTINsei
aus der JVA Hannover in die JVA Lingen verlegt worden, weU der Gefängnis
arzt in Hannover in Urlaub ginge. Vielmehr hat das Gericht die Verlegung ange
ordnet, weil sich in Lingen ein Gefangnislazarett befindet, um so "die Zwangser
nährung zu gewährleisten". Tatsächlich haben dann der Anstaltsarzt und der
Justizminister die gerichtlich angeordnete Zwangsernäh~ gestoppt und
AUGUSTINfast 4 volle Tage ohne Trinkwasser dursten lassen. Mindestens vom
3. Tag an war davon auch die Strafkammer un~~_~cJ:lt;~tohne einzugreifen.
WennBARTSCHdavon spricht, der Gefangnisarzt habe "offenbar ohne vor
herige Einwilligung der strafkammer" AUGUSTINdas Trinkwasser entzogen,
unterschlägt er die Feststellung, daß die Einwilligung des Justizministers vor
lag. Der Vertreter des Justizministeriums hatte gegenüber den Verteidigern
den Trinkwasserentzug ausdrücklich als richtig bezeichnet.

-
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2 HAMI;lURG 18,

LANDGEP.ICHT OSNABROCK

- Strafkammer 11
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KURT GROr:;NEWOLO
,;'.' O:R. F~ANZ JOSEF OEGE •.••HAROT
(: RAH-IF.R KÖNCKE.

'ii . ;R·e elf' 5 A N Vi i, :.T E
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" 13 Js 754/74 -

In der Strafsache segen

RO~ALD A U G U S TIN--.------------
be~;)irag~n wir,

1. die Haftanstalt LIHGE~ s 0 f 0 r t
anzuweisen, AUGUSTIN aus der lrocken~el1e
1n c;ne:norrnale Haftzelle mit einer Was

se~leitung zu verlegen und ihm ausrei
chend Trinkwasser zur Verfügung zu stel-
len. '.

2. AUGUSTIN die Untersuch~ng und Behandlung
durch einen Arzt seiner Wahl zu gestatten

3. anluordnen, "daß Augustin unverzüglich
aus der Haftanstalt LINGEN in das Zen

tralkrankenhaus der Untersuchungshaft
anstalt HAMBURG verlegt wird.

Begründung.--=..

Vom folgenden Sachverhalt wurde Oberstaatsanwalt HUNGER bereits durch

R~Lhtsanwalt KONCKE in der letzten Nacht telefonisch informiert. We

gen der Dringlichkeit der Sache wird gebeten. von ~iner förmlichen

Stellungnahme der Stdatsanwalt~chaft abzusehen.

FUr Ronald AUGUSTIN besteht ~kute Lebensgefahr.

Seit dem 14. 10. 1974 befindet er sich in der Haftanstalt LINGEN.

'Auf Anordnung des Anstalt31eitprs WERNER und von Dr. MERTENS. dem.
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stellvertretenden Chefarzt der Anstalt, und später auch vom Ltd.

Medizinaldirektor Dr. Hubertus KOLLUTSCHEK, dem Chefarzt der An

stalt, wird,AUGUSTIN seit di~sem Tage systematisch das Trinkwas

ser entzogen:

AUGUSTIN wurde gleich in eine Trockenzelle gesteckt" d. h •.in,

eine Z~lle ohne Wasserleitung und ohne Wasserkl~sett. Da~ei w~r

de ihm vorgelogen, es gäbe dort im Zentralkrank~nhays gar keine,

Zellen mit fließendem Wasser und mit Klosett, All Abend 08514. 10.
1974 wurde AUGUSTI~ noch Wasser in die Zelle gegeben,

Am 15. 10. 1974 morgens kam dann die genannte Anordnung, dat

AUGUSTIN kein Wasser mehr zu geben sei. Von da·an wurde das Wasch

wasser, das ihm in die Zelle gestellt wird, mit. Chemikall,en ver

setzt und damit ungenießbar gemacht. Das .Waschwasser- 1st nicht

einmal zum Waschen selbst geeignet, da die Zusätze auf der Haut

brennen.

'.
I~\-:.. : ...

AUGUSTIN wird lediglich Milch und Zuckertee angeboten~IW~~ abe~

von ihm zurUckgewiesen wird, da er sich ·.zusammen mit ca. 40

anderen politischen Gefangenen .-'im HU,ngerstreikgegen. die Son

derb~handlung durch systematische Isolation und V~rntchtun9shaft, '~l .

befindet. Am Mittwochabend wurde ihm darUberhinaus,.i.,M~nU zusaill-

men mit einem Bier in die Zelle gestellt.

~~ Durch die Entziehung des Trinkwassers und die Reduzier~ng des..
Getränkeangebots auf kalorienreiche Getränke (Milch j:Zuckert •• l
zwingen Anstaltsleiter und Anstaltsärzte in LINGE" AUGUSTI".

entweder den ~ungerstreik durch Kalorienaufnahme abzubrechen

oder zu verdursteh. Das ist als Mordversuch zu werten 1

Die Anstaltsleitung weiß genau, daß AUGUSTIN die kalorienreichen

Getränke nicht zu sich nehmen wird, wie der Sicherheitsbeamte

PLOCH bestätigt hat.
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Der Entzug von Tri~kwasser fUhrt in wenigen Tagen zu einer Stoff

wechselverg1ftung (Urämie) und irreparablen Ausfalls.rsche1nungen

und nach sechs bis neun ,Tagen unausweichlich zum Tod. Die Verant

~ortlichen nehmen mit dem Wa~serentzug bewußt den Tod AUGUSTINS in

• Kauf. Wir werden deshalb Strafanzeige erstatten.

Heute ist bereits der v i e r t e Tag, an dem AUGUSTIN ohneI ,

Trinkwas$er 1st. Es kommt daher auf schnellste Abhilfe durch

das Gericht an, wenn Irreparables verhindert werden'soll.
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